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Zweite Ordnung zur Änderung der Promotions-
ordnung der Fakultät für Linguistik und Litera-
turwissenschaft der Universität Bielefeld vom 15. 
Dezember 2003 

 
- 2141.2 - 

 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 97 Abs. 4 des 
Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nord-
rhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 14. 
März 2000 (GV. NRW. S. 190), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 28. Januar 2003 (GV. NRW. S. 36), hat 
die Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft 
der Universität Bielefeld folgende Ordnung erlassen: 
 
 

Artikel I 
 
Die Promotionsordnung der Fakultät für Linguistik 
und Literaturwissenschaft vom 7. August 1998 (ABl. 
NRW. II S. 936), geändert durch Ordnung vom 15. 
März 2002 (Verkündungsblatt der Universität Biele-
feld – Amtliche Bekanntmachungen – Jg. 31 Nr. 5  
S. 69), wird wie folgt geändert: 
 
 
1.  Nach § 14 wird folgender § 15 eingefügt: 

„§ 15 
Promotionsverfahren im Zusammenwirken  
mit einer ausländischen Partneruniversität  

oder Partnerfakultät  
 
(1) Die Fakultät für Linguistik und Literaturwissen-
schaft verleiht den Grad einer Doktorin oder eines 
Doktors der Philosophie (Dr. phil.) auch im Zusam-
menwirken mit einer Partneruniversität oder -
fakultät. Sie wirkt auch an der Verleihung eines 
entsprechenden akademischen Grades der Part-
neruniversität oder -fakultät mit.  
 

(2) Die Durchführung des Promotionsverfahrens 
gemäß Absatz 1 setzt ein schriftliches Abkommen 
mit einer Partnerinstitution voraus, in dem beide 
Seiten sich verpflichten, eine gemeinsame Promoti-
on zu ermöglichen und Einzelheiten des Zusam-
menwirkens zu regeln.  
 
(3) Für das Promotionsverfahren nach Absatz 1 Satz 
1 gelten die Regelungen der §§ 1 bis 13 soweit im 
Folgenden nichts Abweichendes bestimmt ist. Für 
die Mitwirkung nach Absatz 1 Satz 2 gelten die im 
Abkommen nach Absatz 2 enthaltenen Regeln.  
 
(4) § 4 gilt mit der Maßgabe, dass die Bewerberin 
oder der Bewerber einen Abschluss nachweisen 
muss, der zur Promotion an beiden Partnerinstituti-
onen berechtigt. 
 
(5) § 5 Abs. 2 gilt mit der Maßgabe, dass dem Antrag 
zusätzlich beizufügen sind: 
a) eine Erklärung der Partnerinstitution darüber, 

dass die Zulassung zum Promotionsverfahren 
befürwortet wird, 

b) eine Erklärung eines Mitglieds der Partnerinstitu-
tion darüber, dass sie oder er bereit ist, die Dis-
sertation zu begutachten,  

c) der Nachweis über das Studium an der Partner- 
institution gemäß Absatz 8.  

 
(6) Die Dissertation ist in deutscher oder in einer im 
Partnerschaftsabkommen genannten Sprache abzu-
fassen. Es ist eine Zusammenfassung in der jeweils 
anderen Sprache anzufügen.  
 
(7) Betreuerin oder Betreuer der Dissertation sind 
jeweils ein prüfungsberechtigtes Mitglied der Fakul-
tät für Linguistik und Literaturwissenschaft und der 
Partnerinstitution. Die Erklärungen nach Absatz 5 Nr. 
1 und 2 sollen mit der Anmeldung des Dissertati-
onsvorhabens dem Promotionsausschuss vorgelegt 
werden.  
 
(8) Während der Bearbeitung muss die Bewerberin 
oder der Bewerber mindestens ein Semester als 
ordentliche Studentin oder ordentlicher Student 
bzw. als Promovendin oder Promovend an der Part-
nerinstitution eingeschrieben sein. Von dieser Vo-
raussetzung kann befreit werden, wer an der Partne-
rinstitution bereits ein Studium von entsprechender 
Dauer absolviert hat.  
 
(9) Die Dissertation wird von jeweils einem prü-
fungsberechtigten Mitglied der Fakultät und einer 
oder einem von der Partnerinstitution bestimmte 
Referentin oder bestimmten Referenten begutach-
tet. Der Promotionsausschuss bestimmt als Gutach-
terin oder Gutachter der Dissertation in der Regel 
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die Betreuerinnen oder Betreuer. Für die Sprache der 
Gutachten gilt Absatz 6 Satz 1 entsprechend.  
 
(10) Der Prüfungsausschuss besteht nach Maßgabe 
des Partnerschaftsabkommens in der Regel aus vier 
Prüferinnen oder Prüfern. Zwei sollen Prüfungsbe-
rechtigte der Fakultät für Linguistik und Literaturwis-
senschaft der Universität Bielefeld und zwei sollen 
Prüfungsberechtigte der Partnerinstitution sein. Jede 
Fakultät muss zumindest mit einer Prüferin oder 
einem Prüfer vertreten sein.  
 
(11) Für die Sprache der Disputation gilt Absatz 6 
Satz 1 entsprechend. Im Falle der Mitwirkung nach 
Absatz 1 Satz 2 richten sich Form und Dauer der 
mündlichen Prüfung nach den im Partnerschaftsab-
kommen enthaltenen Regeln. 
 
(12) Für den Abschluss des Promotionsverfahrens 
gilt § 11 Abs. 2 mit der Maßgabe, dass eine zwei-
sprachige Urkunde verliehen wird. Die Dekanin oder 
der Dekan der Fakultät unterzeichnet und siegelt 
den deutschen Teil. Die Partnerinstitution fertigt 
ihren Teil der Promotionsurkunde entsprechend den 
bei ihr geltenden Regularien aus. In der Urkunde 
wird auf das grenzüberschreitende Promotionsver-
fahren hingewiesen. In einem Begleitschreiben wird 
die Kandidatin oder der Kandidat darauf hingewie-
sen, dass der Titel nur entweder in der deutschen 
Fassung oder in der Fassung des Landes, in dem sich 
der Sitz der Partnerinstitution befindet, verwendet 
werden darf.“ 
 
2. Aus den §§ 15 und 16 (alt) werden die §§ 16 

und 17 (neu). 
 
 

Artikel II 
 
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntga-
be im Verkündungsblatt der Universität Bielefeld – 
Amtliche Bekanntmachungen – in Kraft.  
 
Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse der Fakultäts-
konferenz der Fakultät für Linguistik und Literatur-
wissenschaft der Universität Bielefeld vom 29. Okto-
ber und 19. November 2003. 
 
 
Bielefeld, den 15. Dezember 2003 
 

Der Rektor 
der Universität Bielefeld 

Universitätsprofessor Dr. Dieter Timmermann 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




